
Finanzamt Lichtenberg/Hohenschönhausen

Finanzamt Lichtenberg/Hohenschönhausen . Josef-Orlopp-Str 62 10365 Berlin

Herrn

Frank Kleinert

Seesener Str . 51

10711 Berlin

Steuernummer/Geschäftszeichen

32/382/61268

Haftung führende grobe Fahrlässigkeit.

Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, .die innerhalb des o .g . Gültigkeitszeitrau- .
mes und/oder für die o .g. Bauleistungen geleistet werden . Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistungs-
empfängers mit Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung gleich .

Der Widerruf dieser Bescheiniqunq bleibt vorbehalten .

ihrZeichen undTag
06 .11 .2004

ISicherheits-Nummer:

	

69617892

Rechtsform Einzelunternehmen

Bearbeiterin

Frau Baumgart

Telefon-Nr.

(030)5501-0

Zimmer

264

Nebenstelle

2764

Datum

08.11 .2004

Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß •§ 48 b Abs. 1 Satz 1
des Einkommensteuergesetzes (EStG)

Herrn Gas-Wasser-Installateur
,Firma, Name Frank Kleinert	

_

	

.1965'iGründungsdatum . Geburtstag0 4 .07

!Anschrift Seesener Str. 51, 10711 Berlin

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der
Pflicht zum Steuerabzug nach § 48 , Abs . .1 EStG befreit ist .

Die Gültigkeit der zunächst bis zum 15 .11 .2007 erteilten Freistellungsbescheinigung wird
hiermit bis zum 14.11 .2007 verlängert .

Wichtiger Hinweis'.
Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie für bestimmte Bau-
leistungengilt . Ist die Bescheinigung für einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausgehändigt werden .
Das Original ist mit Dienstsiegel, Unterschrift und Sicherheits-Nummer versehen .

Der Leistungsempfänger hat die Möglichkeit, sich durch eine Prüfung der Gültigkeit der Freistel-
lungsbescheinigung über ein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu verschaffen . Diese Prüfung
kann durch eine Internet-Abfrage beim Bundesamt für Finanzen (www.bff-online .de) erfolgen . Dazu werden
die Daten beim Bundesamt für Finanzen gespeichert und bei einer Internetabfrage dem Leistungsempfänger
bekanntgegeben. Bestätigt das Bundesamt für Finanzen die Gültigkeit nicht oder kann der Leistungsemp-
fänger eine Intern.etabfrage nicht durchführen, kann er sich durch eine Nachfrage . bei dem auf der Freistel-
ktingsbescheinig .ung angegebenen Finanzamt. Gewissheit verschaffen . Das Unterlassen einer,lnternetabfrage
beim Bundesamt für Finanzen oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für sich allein keine zur

download von http://www.kleinert-gas.de
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